
131. 4 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (HOO der Bei~ I waltungsabgabe einen nicht unerheb. lichen Ver­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes~ waltungsaufwand mit sich brachte4, dem keine 
gesetz über die Schaffung von Ehrenzeich·en bedeutenden Einnahmen gegenüberstanden. 
für Verdienste um die Republik Österreich 

neuerlich abgeändert wird 
Der dem Ausschuß zur Vorberatung vorge­

legene Gesetzentwurf sieht vor, daß anläßlich 
der Verleihung von Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik österreich die Entrichtung einer 
Verwaltungsabgabe zu entfallen hat. Da·durch 
wird eine Gleichstellung der Staatsbürger er­
reidlt, da Sdl01l bisher eiD2elne Personengruppen, 
und zwar Angestellte des Bundes, der Länder, 
Gemeinden und Gemeindeverhände, sofern ihnen 
ein Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 
österreich, die sie sich in ihrem Beruf erworben 
haben, verliehen wurde, von der Entrichtung der 
Verwaltungsabgabe befreit waren. Die vorge­
sehene Regelung dient überdies der Verwaltungs­
vereinfachung, ·da die Einhebung der Ver-

Dipl.-Ing. Wiesinger 
Berichterstatter 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung am 2. Juni 1969 in 
Verhandlung gezogen und nach Wortmeldungen 
der Abgeordneten Dr. Tu 11 und Dr. G ru ob er 
einstimmig angenommen. Weiters nahm der 
Aussmuß die von den Abgeoraneten Dr. Tu 11, 
Dr. G r u b e rund Dr. van Ton gel einge­
bramte Entschließung einstimmig an. 

Der Verfassungs ausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (1100 der Beilagen) die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen, 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chI i e ß u n g 
annehmen. 

Wien, am 2. Juni 1969 

Dr. Kranzlmayr 
Obmann 

'I. 
Entschließung 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, nach vom 2. April 1952, BGBl. Nr. 89, über die 
Kundmamung des Gesetzesbeschlusses des Natio- Schaffung von Ehrenzeimen für Verdienste um 
nalrates, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Republik österreim in der sodann geltenden 
das Bundesgesetz über die Sdlaffung von Ehren- Fassung auf Grund des Wiederverlautbarungs­
zeimen für Verdienste um die Republik öster- gesetzes neu zu verlautbaren. 
reich neuerlich abgeändert wird, das Bundesgesetz 

'j. 
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